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Informationen zum Thema „Nationalpark“

I. Nationalpark

- Ziele, Anforderungen, Kriterien, Begriffe, Daten, Ve rfahren 

- Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

II. Stand der Planungen in OWL

- Senne

- Teutoburger Wald/Eggegebirge

III. Häufig gestellte Fragen
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I. Nationalpark – Ziel 

Schutz der natürlichen Dynamik von 
Lebensgemeinschaften auf dem überwiegenden 
Teil der Fläche. 
(Bundesnaturschutzgesetz)

Detmold4

Bezirksregierung DetmoldBezirksregierung Detmold

07. Juni 2011

Anforderungen an Nationalparke

Im Rahmen der Vereinbarkeit mit dem

Schutzziel ausdrücklich gefordert. 

Wissenschaftliche 
Umweltbeobachtung 

Im Rahmen der Vereinbarkeit mit dem

Schutzziel ausdrücklich gefordert. 

Naturerleben, naturkundliche 
Bildung

sind überwiegend vom Menschen nicht oder nur wenig 
beeinflusst (natürlich oder naturnah): 

� mind. 50 % „Prozessschutz “ (internationales Ziel: >75 %),

bzw. geeignet, um nach erfolgter Entwicklung einen 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zu gewährleist en 
(„ Entwicklungsnationalpark “). 

Zustand 

a) weitgehend unzerschnitten

b) von besonderer Eigenart

c) erfüllen überwiegend Voraussetzungen eines 
Naturschutzgebietes

Wertigkeit 

großräumig ( fachliche Empfehlung: ca. 10.000 ha ) Größe 

Bundesrechtliche Anforderungen Kriterium 
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Nationalparkbegriffe

� „ Prozessschutzzone“
• In der Prozessschutzzone eines Nationalparks soll si ch die Natur

möglichst unbeeinflusst vom Menschen entwickeln kön nen. 
(Verzicht auf Eingriffe in die natürliche Dynamik )

(in anderen Bundesländern auch als „Kernzone“ bezeic hnet)

� „Pflegezone“
• In der permanenten Pflegezone gilt als vorrangiges Z iel die Pflege 

der Kulturlandschaft (in diesem Rahmen sind definie rte Nutzungen
möglich).

(in anderen Bundesländern auch als „Managementzone“ bezeichnet)
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Nationalparkbegriffe

� „Entwicklungsnationalpark“

• Ziel: Spätestens 30 Jahre nach Gründung

unterliegt der überwiegende Teil der Fläche (> 50 % )
dem Prozessschutz.

• Bis dahin: Maßnahmen zur Förderung der Naturnähe.
Beispiel: Entnahme von Nadelbäumen zur 

Förderung der Ausbreitung 

standortgerechter heimischer Laubwälder.

(in anderen Bundesländern auch als „Ziel-Nationalpa rk“ bezeichnet)
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Nationalparke in
Deutschland

Nationalpark Eifel
(11.000 ha, 0,32 % von NRW)

14 Nationalparke
nach deutschem Recht

� insgesamt 1.029.316 ha 

� 194.182 ha Landfläche 
(ca. 0,54 % des Bundesgebietes)

© BfN
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Entscheidung über die Errichtung eines Nationalpark s in NRW

� Bundesnaturschutzgesetz:
„Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu 
schützende Gebiete…„

� Landschaftsgesetz NW:

Errichtung eines Nationalparks
• durch oberste Landschaftsbehörde (MKULNV),
• nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landt ags,

• im Benehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bundesmin isterium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

• mittels Rechtsverordnung (Nationalparkverordnung).
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Weitere Organisationen im Zusammenhang mit National parken

- International Union for Conservation of Nature (IUCN ), Welt-Naturschutzunion
• globale Nichtregierungsorganisation 
• Ziel: menschliche Gesellschaften für den Natur- und Artenschutz

sensibilisieren
• kategorisiert u. a. Schutzgebiete (i. S. einer Fachk onvention), 
• fachliche Ziele: z. B. Prozessschutz auf 75 % der F läche für Nationalparke

- EUROPARC Federation (Sektion EUROPARC Deutschland e. V.)
• Dachorganisation der Europäischen Großschutzgebiete  (Nationalparke, 

Naturparke und UNESCO-Biosphärenreservate) 
• „Sprachrohr“ europäischer Großschutzgebiete

Die von der IUCN für Nationalparke genannten Kriter ien und die von 
EUROPARC Deutschland formulierten „Qualitätskriteri en und –standards für 
deutsche Nationalparke“, die über das Bundesnatursc hutzgesetz hinausgehen , 
sind als anzustrebende Ziele anzusehen.
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Biosphärenreservate

Rechtliche Anforderungen
� Großräumige, einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete,  
� erfüllen in wesentlichen Teilen die Voraussetzungen  eines Naturschutz-, im 

Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebietes ,

� dienen vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer 
durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten La ndschaft und der darin 
historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, ei nschließlich Wild- und 
früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder  nutzbarer Tier- und 
Pflanzenarten, 

� dienen beispielhaft der Entwicklung und Erprobung v on die Naturgüter 
besonders schonenden Wirtschaftsweisen.

Für NRW in Planung: Rechtskraft durch Rechtsverordn ung .
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Biosphärenreservate

Fachliche Kriterien:

� Schwerpunkt : Modellregionen für natur- und kulturräumliche wie auch 
gesellschaftliche Gegebenheiten (ausgeglichenes Zus ammenleben 
Mensch-Natur), nachhaltig bewirtschaftete Kulturlan dschaften

� Größe ca. 30.000-150.000 ha, 
� Entwicklungszone mind. 50% der Gesamtfläche, Pflege zone mind. 10%, 

Kernzone mind. 3%, Kern- und Pflegezone mind. 20%. 
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Biosphärenreservate

Deutschland:

16 Biosphärenreservate nach 
deutschem Recht 
(ca. 3,5 % der Landfläche).

© BfN
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Naturpark

ist in NRW eine Funktionsbezeichnung und keine Schu tzkategorie .

Naturparke sind überwiegend Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebiete.

• Ziel: Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstellung einer du rch vielfältige 

Nutzung geprägten Landschaft mit ihrer Biotop- und A rtenvielfalt

• Erholung, natur- und umweltverträglicher Tourismus 

• dauerhaft natur- und umweltverträgliche Landnutzung,  nachhaltige 
Regionalentwicklung 

• Träger von Naturparks sind oftmals Vereine oder kom munale 

Zweckverbände
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Naturparke

In Deutschland gibt es 
zurzeit 102 Naturparke (~ 27 % 

der Landfläche).
Größen: ca. 11.200 – 375.000 
Hektar

OWL: 
Teutoburger Wald -

Eggegebirge, TerraVita

Trägerschaft: kommunale 

Zweckverbände © BfN
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Naturschutzgebiet (NSG)

• Besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer  Ganzheit 
oder in einzelnen Teilen,

• Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Bio topen oder 
Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten,

• Wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder herv orragender 
Schönheit.

• in OWL: 408 NSG, 48.559 ha (= 7,45 % der Fläche), v on <1 bis <2000 ha
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Naturschutzgebiete im Bereich Senne und Teutoburger  Wald
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Flora-Fauna-Habitat- (FFH-) und Vogelschutz-Gebiet 
(auch Natura 2000-Gebiete, Gebietsliste der EU)

• verpflichtet die Mitgliedstaaten die Gebiete zu geschützten Teilen von Natur 
und Landschaft zu erklären

� z. B. als NSG, Nationalpark, Biosphärenreservat, LS G, Naturpark
� Alternativ: Maßnahmen mit gleichwertigem Schutz (z. B. vertragliche 

Vereinbarungen, Verfügungsbefugnis des Gebietes dur ch einen 
öffentlichen Träger)

• BNatSchG: es gilt das allgemeine Verschlechterungsverbot :
� „Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erh eblichen 

Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seine n für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen B estandteilen 
führen können, sind unzulässig.“
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Abgrenzung zu anderen Gebietsausweisungen

Flora-Fauna-Habitat-/Vogelschutz-Gebiet

Rechtliche Folgen der Ausweisung durch die EU:
• „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu 
überprüfen , wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit ander en 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erh eblich zu 
beeinträchtigen… .“

• Vogelschutzgebiete der EU stehen in NRW unter geset zlichem Schutz

mögliche Folgen für Projekte in Natura 2000-Gebieten : 
Zulässigkeits-, Unzulässigkeitsentscheidung oder 
Abweichungsprüfung im Verwaltungsverfahren, z. T. Erf ordernis 
einer behördlichen Befreiung
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Das Netz „Natura 2000“ in 
der Senne und im
Teutoburger Wald

Flora-Fauna-Habitat-RiLi:

� Lebensraumtypen, z. B.
•Trockene und feuchte bis nasse, offene 

Bereiche
•Buchen-, Eichen-, Erlen-/Eschen- und 

Weichholzauenwald
� FFH-Arten ( z. B. Fledermaus-, 

Amphibien- und Pflanzenarten)

Vogelschutz-RiLi:

� gelistete Vogelarten (z. B. Eisvogel, Rotmilan, 
Schwarzspecht, Uhu, Ziegenmelker)
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Betrieb eines Nationalparks

- wird in NRW in einer Nationalparkverordnung geregelt

- NLP Eifel: Nationalparkforstamt (Landesbetrieb Wald und Holz NRW)
• Betrieb und Unterhaltung des Nationalparks und sein er 

Einrichtungen

• Durchführung und Betreuung aller Maßnahmen des Natu rschutzes
• Regelung des Besucher- und Erholungsverkehrs
• Durchführung von Maßnahmen, die von Dritten finanzi ert werden 

und dem Nationalparkplan entsprechen

• Kosten für den NLP Eifel trägt das Land NRW
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Verhältnis einer Nationalparkverordnung zu Landscha ftsplänen 
und Satzungen

NRW (Beispiel Eifel):
- Die Landschaftsplanung der Kreise sowie die

- Planungshoheit der Städte und Gemeinden bleiben unber ührt , 
- soweit die Darstellungen und Festsetzungen in den betreffe nden 

Plänen der Nationalparkverordnung nicht widerspreche n.
- Die Abgrenzung des Nationalparks ist nachrichtlich in den jeweiligen 

Landschaftsplänen der Kreise darzustellen.

- Ein kommunaler Nationalparkausschuss hat in Grundsat zfragen - das 
sind insbesondere alle Fragen, die den Nationalpark plan einschließlich 
des Wegeplans und des Maßnahmenplans betreffen - und  langfristigen 
Planungen ein Vetorecht .
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II. Planungen in Ostwestfalen-Lippe

„Nationalparkhistorie“

- 1991: LT-Beschluss: Schaffung eines NLP Senne nach Be endigung der 
militärischen Nutzung

- 2005: LT-Beschluss: Ausweisung bei gleichzeitiger m ilitärischer 
Nutzung und Erweiterung des Suchraums ( � Egge)

- 2007: Kreistagsbeschluss Lippe: Nationalpark auf Kr eisgebiet

- 2010: Koalitionsvertrag: Einrichtung des Nationalpar ks Senne-
Egge/Teutoburger Wald wieder anstoßen und gemäß einst immigem 
Landtagsbeschluss von 2005 voran treiben sowie regi onale Initiativen 
begleiten
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Grundsätze der Nationalparkplanung in Ostwestfalen- Lippe

� Umsetzung des Prozessschutzes erfolgt auf öffentlich en Flächen

� Region wird bei der Umsetzung beteiligt

� Keine Beeinträchtigung angrenzender Flächen 

(z. B. durch Borkenkäfer oder Wildschäden) 
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„Zweigleisige“ Strategie der Nationalparkplanung in OWL

Initiativen erfolgen federführend durch den 
Kreis Lippe, Unterstützung durch das Land 
NRW.  

ca. 8.700 Teutoburger 
Wald/
Eggegebirge

Das Land NRW eruiert gemeinsam mit den 
zuständigen britischen und bundes-
deutschen Dienststellen die Möglichkeiten 
zur Ausweisung eines Nationalparks bei 
gleichzeitiger militärischer Nutzung .

Die Einrichtung eines „Runden Tisches“ mit 
Vertretern der Region ist geplant. 

ca. 
11.600 

Senne 
(Truppen-
übungsplatz) 

Strategie Größe
[ha] 

Gebietskulisse 
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Nationalparkkulisse „Senne“

Potenzielle Schutzzwecke

I Entwicklung von naturnahen Waldgesellschaften (insb esondere 
trockene und feuchte Birken- und Buchen-/Eichenwälder ) und 
Fließgewässern auf dem überwiegenden Teil der Fläch e.

II Schutz der Relikte alter Kulturlandschaften mit üb erragender 
Naturschutzfunktion (Heiden, Sandtrockenrasen, 
Magergrünland)
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Prozess zur Nationalparkplanung „Senne“

- Grundsatz: Umsetzung des Prozessschutzes auf öffentl ichen Flächen
- Region wird bei der Umsetzung beteiligt (dazu: Besc hluss des 

Regionalrates des Regierungsbezirks Detmold vom 09. 03.2011, 
Einrichtung eines runden Tisches zum „Nationalpark S enne“)

- Aktualisierung des Gutachtens zur Eignung der
Kulisse als Nationalpark durch das LANUV 
(voraussichtlich im Juni 2011)

- MKULNV führt Gespräche mit BImA, 
britischen Streitkräften, beteiligten Kreisen 
und Kommunen sowie Privateigentümern 
zur möglichen Nationalparkausweisung 
parallel zur militärischen Nutzung.
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Prozess zur Nationalparkplanung 
„Teutoburger Wald/Eggegebirge“

Federführung für die Initiativen zur Nationalparkpl anung:

� Kreis Lippe (Informationen: Kreisverwaltung, „Newsl etter“,

www.nationalpark-teutoburgerwald-eggegebirge.de )

� Unterstützung durch das Land NRW 

(z. B. Fachgutachten des LANUV zur Eignung als Nation alpark)

Potenzielle Schutzzwecke:

• Schutz und natürliche Entwicklung der verschiedenen h eimischen 
Buchenwaldgesellschaften

• Schutz der geologischen Vielfalt mit Felsen und Höhle n
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III. Häufig gestellte Fragen

Jagd in einem Nationalpark?
• Bestehende Rechte bleiben unberührt.

� Abgeschlossene Verträge sind weiterhin gültig.

• Grundsätzlich ruht die Jagd in der Prozessschutzzone ,
aber: Wildtiermanagement (z. B. durch Jagdverordnun g)

� zur Erreichung des Schutzzweckes, wie z. B. die Ent wicklung 
naturnaher Waldgesellschaften , 

� zur unmittelbaren Gefahrenabwehr (z.B. Tierseuchen) und 

� zur Vermeidung nicht vertretbarer negativer Auswirkungen auf die 
angrenzende Kulturlandschaft (z.B. Wildschäden außerhalb des 
Nationalparks)
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Beispiel Nationalpark Eifel

Fläche:
ca. 11.000 ha
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Wildbestandsregulierung im NLP Eifel

Fläche ohne
Wildtiermanagement:
ca. 2.740 ha

Auf Flächen mit 
Wildtiermanagement:

Beteiligung von 
Jägerinnen und Jägern, 
koordiniert durch die 
Nationalparkverwaltung
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Häufig gestellte Fragen

Holzwirtschaft in einem Nationalpark?
• Grundsatz: bestehende Rechte bleiben unberührt.

� Verbriefte Deputatholzrechte bleiben erhalten.

• Wirtschaftliche Nutzungen in der Prozessschutzzone s ind 
ausgeschlossen.

• aber: Holznutzung während der Entwicklungsphase (ca.  30 Jahre) 
und dauerhaft in den Pflegezonen.

Wandern, Befahren, Reiten in einem Nationalpark?
• über eine Nationalparkverordnung geregelt,
• Wegeplan (striktes Wegegebot), 

• Wege sind grundsätzlich in allen Zonen möglich.
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Wegeplan des NLP Eifel

240 km Wanderwege,

davon gleichzeitig:

•104 km Radweg
• 65 km Reitweg
• 5 km Loipen
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Häufig gestellte Fragen
Gibt es Zaunanlagen in einem Nationalpark?

• Betretungsregelungen erfolgen über die Umsetzung de s 
Wegeplans über Wegeführungen, Beschilderungen, Wegm arken.

Gibt es „Abstandsflächen“ zu einem Nationalpark?
• Einen Umgebungsschutz sieht das Bundesnaturschutzges etz nicht 

vor.

Schafbeweidung von Heideflächen in einem Nationalpar k?
• als Bestandteil der Pflege in den „Pflegezonen“ möglic h.

Kampfmittelbelastung (Senne) in einem Nationalpark?
• Ge- und Verbote (z. B. Betreten, Meldepflichten etc.)  sind im 

Rahmen einer (Nationalpark-) Verordnung zu regeln.

Detmold34

Bezirksregierung DetmoldBezirksregierung Detmold

07. Juni 2011

Fazit

Alle rechtlichen Festlegungen erfolgen in einer 
Nationalparkverordnung und ergänzenden Verordnungen .

Grundsätzlich gilt:
� Eine Nationalparkverordnung würde sich mit ihren Reg elungen an 

den bestehenden Naturschutzgebietsverordnungen orie ntieren.
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Weitere Fragen:

Informations- und 
Diskussionsveranstaltung,

Dienstag, 21. Juni 2011

Kreishaus Detmold
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Ihre weiteren Fragen an die Bezirksregierung?

Ansprechpartner:

Lutz Kunz
Bezirksregierung Detmold

Dezernat 51 - Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei
Leopoldstr. 15
32756 Detmold

Telefon: (05231) 71 – 0 
(Durchwahl:  – 5100)

E-Mail: post51@bezreg-detmold.nrw.de


